aus:
Comenius-Institut, Deutscher Katechetenverein, Gesellschaft für Religionspädagogik (Herausgeber):
Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, Gütersloher Verlagshaus 1997; S. 192ff.


Bru in Europa

RU in Europa

Der RU an öffentlichen Schulen scheint in unterschiedlicher Form in nahezu allen europäischen Ländern weitgehend akzeptiert zu sein. Übersichten, die nationale Regelungen in Europa miteinander vergleichen (Ilgner 1991; Ohlemacher 1992; Haussmann 1993), lassen erkennen, daß ein christlicher, zumeist nach Konfessionen getrennter RU in Europa überwiegt. Ausnahmen bilden einerseits England (überkonfessioneller, interreligiöser RU), Schweden, Dänemark und neuerdings Norwegen (nicht-konfessioneller Unterricht. Kein Mitwirkungsrecht der Kirchen bei den Lehrplänen). Andererseits stellt Frankreich eine Ausnahme dar, sofern dort die strikte Trennung von Staat und Kirche bisher keinen RU ermöglichte (Ausnahme Elsaß und Lothringen; SYMBOL 232 \f "Wingdings" s.u. S. XXX - XXX).

In den ehemals kommunistischen Ländern Mittelosteuropas sind die Grundlagen zur Einführung von RU geschaffen worden, auch wenn RU in der Praxis weitgehend noch nicht realisiert werden konnte.

Der Vergleich von Zielen, Inhalten, Strukturen und Organisationsformen des schulischen RU in europäischen Ländern (Schultze, 1994) zeigt, wie unterschiedliche, zusammenwirkende Faktoren das jeweilige Erscheinungsbild prägen:

* Die geschichtliche Entwicklung des nationalen Erziehungswesens und seiner Ausprägung in überwiegend öffentlichen bzw. privaten Schulen;

* das Verhältnis von Kirche und Staat allgemein wie der politischen und religiösen Geschichte eines Volkes. So hat z.B. die strikte Trennung von Staat und Kirche in Frankreich (Gesetz von 1905) zu einer Abschaffung des RU an öffentlichen Schulen geführt (Ausnahmeregelung im Elsaß und in Lothringen), während in den skandinavischen Ländern mit ihrer staatskirchlichen Tradition ein allseits akzeptierter RU an öffentlichen Schulen besteht, der in der Regel zwischen 97 % und 99 % der SR erreicht, obwohl es die Möglichkeit gibt, sich vom RU abzumelden;

* die Prägung der religiösen/kirchlichen Landschaft, z.B. durch eine einzelne Konfession oder einen seit langer Zeit bestehenden religiösen Pluralismus; 

* die vorherrschenden rp Konzeptionen in den unterschiedlichen Ausrichtungen eines konfessionellen oder konfessionsübergreifenden RU;

* die „Einordnung“ des Faches in den Fächerkanon der Schulen sowie den Regelungen für die Ausbildung von RL.

In den mittel- und südeuropäischen Ländern mit einer mehrheitlich katholischen Bevölkerung wie Belgien, Luxemburg, Österreich, Spanien, Italien und Portugal ist schulischer RU die Regel.

Von diesen Ländern hat Belgien die weitestgehende Regelung. An öffentlichen Schulen kann jeder SR unabhängig von der Konfessionszugehörigkeit entscheiden, ob er oder sie am katholischen, protestantischen, jüdischen oder muslimischen RU oder an Ethik als (verpflichtendem) Alternativfach teilnehmen will. Allerdings wird an den katholischen Schulen, die 52 % aller Schulen ausmachen, ausschließlich katholischer RU angeboten.

In Italien, mit über 90 % katholischer Bevölkerung, müssen sich SR zum RU anmelden. Dort wird der RU streng von den pädagogischen Zielsetzungen der Schule her gesehen und deutlich von katechetischer Glaubensverkündigung unterschieden. Da zwischen 80 % und 90 % der SR freiwillig am RU teilnehmen, kann davon ausgegangen werden, daß der RU eine breite demokratische Legitimation besitzt.

In Spanien waren Versuche, im Zusammenhang mit der allgemeinen Reform des Schulwesens (Gesetz im Oktober 1990 verabschiedet) RU als eine „Dimension“ in andere Schulfächer zu integrieren, nicht erfolgreich. Der RU ist inzwischen abgesichert und wurde von seiner Konzeption her ein modernes Schulfach. 

In Mitteleuropa (Bundesrepublik Deutschland, Schweiz) schlägt sich die bestehende konfessionelle Mischung der Bevölkerung auch im RU nieder. Zumeist existiert der RU in Form eines katholischen und evangelischen RU.

In der Schweiz hängt die Organisation des schulischen RU vom Verhältnis der Kirchen zum jeweiligen Kanton ab. Schulischer RU wird in 16 Kantonen von den Kirchen in Zusammenarbeit mit dem Staat erteilt und verantwortet. In acht Kantonen wird er ausschließlich von der Schule erteilt, ohne Mitsprache der Kirchen (Hautle 1993).

In Mittelosteuropa wurde in den meisten Ländern durch neue Religionsgesetze in den letzten Jahren die Möglichkeit geschaffen, wieder schulischen RU zu erteilen. Dabei gab und gibt es z.T. Konflikte zwischen den Mehrheitskirchen und den Kirchen, die sich in einer Diasporasituation befinden. So stieß die Art und Weise, wie ab 1990/91 in Polen wieder katholischer RU eingeführt wurde, auf erheblichen Widerstand der polnischen Orthodoxen und Protestanten, die sich gegen Druck und Intoleranz der katholischen Kirche zur Wehr setzen mußten. 

In Ungarn und der Tschechischen sowie Slowakischen Republik gibt es für alle Kirchen die Möglichkeit, RU zu erteilen, allerdings fehlt es an ausgebildeten Lehrkräften, um RU überall einführen zu können.

Berufliche Bildung und RU in Europa

Kann man im Bereich der allgemeinen Schulbildung in den meisten Ländern Europas von RU als selbstverständlichem Teil des Fächerkanons ausgehen, so sieht die Situation im Bereich der beruflichen Bildung anders aus.

BRU ist kein europaweites Phänomen. Es gibt ihn in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in Österreich, vereinzelt in Elsaß-Lothringen und in Spanien als fakultatives Kernfach für das neue Bachillerato (Oberstufe des Sekundarbereiches, auch mit beruflichem Schwerpunkt). Was nach der Umstrukturierung der beruflichen Bildung in Mittel- und Osteuropa entstehen wird, kann noch nicht abgeschätzt werden, so daß verläßliche Aussagen schwierig sind. Die neuen Möglichkeiten für RU in den verschiedenen Schultypen könnten jedoch mittelfristig zur Aufnahme der religiösen Dimension in die berufliche Erstausbildung führen.

Eine Übersicht zu den Strukturen der allgemeinen und beruflichen Bildung in den Mitgliedsstaaten der EU (EURYDICE und CEDEFOP 1990) (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Sellin) verdeutlicht die Sonderstellung des dualen Systems in der Bundesrepublik Deutschland mit der gleichzeitigen Ausbildung in Betrieb und Teilzeit-BS. Der Besuch der BS fällt unter die Schulpflicht, zuständig sind nach der Verfassung die Länder. In der BS wird RU erteilt. 

In Belgien ist die betriebliche und schulische Berufsausbildung eine anerkannte Form des Teilzeitunterrichtes im Rahmen der Teilzeitschulpflicht. RU wird nicht angeboten.

In Dänemark sehen die Bildungsgänge der beruflichen Sekundarbildung sowie die produktionsorientierten Schulen keinen RU vor. 

Auch die nach der Reform 1983/84 drei Jahre dauernde betriebliche und schulische Berufsausbildung in Griechenland umfaßt keinen RU.

Die Durchführung des 1990 beschlossenen Bildungsreformgesetzes (Logse) wird bis 1999 die vollständige Neuordnung des allgemeinen und beruflichen Bildungswesens Spaniens zur Folge haben. Die reformierte Berufsausbildung wird zum einen in Form von Allgemeinbildung und beruflicher Grundbildung als Bestandteil der Bildungsgänge auf der Unterstufe des Sekundarbereiches und des neuen Bachillerato (Oberstufe des Sekundarbereiches) durchgeführt, zum anderen als eigenständiger Bildungsgang auf der Oberstufe des Sekundarbereichs (spezifische Berufsausbildung nach Erfüllung der Schulpflicht): RU ist im Bachillerato fakultatives Kernfach.

In Irland werden den Jugendlichen nach Erfüllung der Schulpflicht verschiedene Formen der Berufsausbildung angeboten. Ebenso gibt es seit 1976 an Comprehensive, Vocational und Community Schools Programme zur Berufsvorbereitung und Berufsausbildung. RU ist nicht Bestandteil der Fächerkombinationen.

In Luxemburg wie in den Niederlanden gibt es im berufsbildenden Sekundarunterricht sowie in der betrieblichen und schulischen Berufsausbildung an öffentlichen Schulen keinen RU.

In den Niederlanden wird an konfessionell getragenen BS (2/3 der BS, davon jeweils 50 % evangelisch bzw. katholisch) RU angeboten.

In Portugal wurden ab 1989 nach und nach BS eingerichtet. Sie vermitteln eine berufliche Ausbildung in einer Einführungs- und einer Qualifizierungsphase. 

BS sind in Ungarn vorhanden. Derzeit beklagen kirchliche Mitarbeiter, daß dort ein kirchenfeindlicher Geist herrsche und deshalb bislang kein RU erteilt wird.

In Elsaß-Lothringen gilt seit 1918 eine Sonderregelung für den RU, die von der übrigen Situation in Frankreich abweicht und die strikte, offizielle Trennung von Staat und Kirche aufweicht: Dort ist RU auch an staatlichen Schulen möglich; die Gehälter der RL werden vom Staat bezahlt. Neue Überlegungen zum Verhältnis von Religion und Schule kristallisieren sich im Begriff der „culture religieuse“. Religion wird als wichtiger Teil von Kultur verstanden und so wieder neu auch als allgemein notwendige Dimension für schulische Bildung entdeckt. Dabei geht es dem Staat nicht darum, Jugendliche für die Kirche zu gewinnen, sondern sie in die religiöse Dimension des menschlichen Lebens und die religiösen Traditionen der Gesellschaft einzuführen und sie ganzheitlich anzusprechen. In BS wird RU als lebensorientierter und lebensbegleitender Unterricht, überwiegend als Schulseelsorge (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Kopp) realisiert.

In der Schweiz läßt das eidgenössische BS-Gesetz nur wenig Möglichkeiten für einen RU. Praktisch gibt es ihn nicht in den Lehrgängen an BS, die auf die 8 bis 10 Volksschuljahre folgen.

Kirchliche Bildungsverantwortung und berufliche Bildung in Europa

Das weitgehende Fehlen eines BRU in Europa kann nicht bedeuten, daß eine evangelisch bzw. katholisch begründete Bildungsverantwortung in Europa im Bereich der beruflichen Bildung nicht wahrgenommen wird (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Hemel; Sellin). An einzelnen Bereichen soll diese Behauptung verdeutlicht werden.

Neue Grundlagen der EU-Politik zur allgemeinen und beruflichen Bildung

Mit dem Inkrafttreten der Verträge von Maastricht hat die Bildungspolitik der Europäischen Union eine neue Qualität erhalten. Die bisher gültige Rechtsgrundlage, der alte Art. 128 des EGV, befugte die Gemeinschaft lediglich, „allgemeine Grundsätze zur Durchführung einer gemeinsamen Politik der Berufsausbildung“ aufzustellen. Mit den Beschlüssen vom Herbst 1991 ist der Bereich allgemeiner und beruflicher Bildung in den gemeinsamen Tätigkeitskatalog der EU aufgenommen worden (Art. 3 EG-Vertrag: „Die Tätigkeit der Gemeinschaft... umfaßt... einen Beitrag zu einer qualitativ hochstehenden allgemeinen und beruflichen Bildung sowie zur Entfaltung des Kulturlebens in den Mitgliedstaaten.“). In den Artikeln 126 (Ziele; europäische Dimension) und 127 (Berufliche Bildung) wird dieser Bereich für allgemeine und berufliche Bildung weiter konkretisiert. Die Möglichkeiten der Gemeinschaft in diesem Bereich werden durch das Subsidiaritätsprinzip begrenzt. Sie wird nur tätig, „sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkung besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können“ (Art. 3b EGV). Für den Bildungsbereich heißt dies, daß die Gemeinschaft die Tätigkeit und Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten fördern soll, jedoch „unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für Inhalt und Gestaltung der beruflichen Bildung“ (Art. 127) bzw. für „die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems“ (Art. 126). Als konkrete Umsetzung der damit für die EG-Kommission gegebenen Möglichkeiten wurden Anfang 1994 ausführliche Entwürfe für zwei aufeinander abgestimmte Aktionsprogramme vorgelegt, die Anfang 1995 die bisherigen Programme im Hochschulbereich (z.B. ERASMUS zur Förderung der Mobilität von Hochschulstudenten, LINGUA zur Förderung des Fremdsprachenerwerbs, COMETT zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft im Bereich der Aus- und Weiterbildung) und im Bereich der beruflichen Bildung (z.B. PETRA zur Förderung der Berufsbildung Jugendlicher, FORCE zur Förderung der beruflichen Weiterbildung) ersetzen sollen. (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Sellin)

Das „Aktionsprogramm zur Durchführung einer gemeinschaftlichen Berufsbildungspolitik“ (LEONARDO DA VINCI, Laufzeit 1995-1999) zielt auf eine Verbesserung der Qualität der nationalen Systeme, Instrumente und Politiken beruflicher Bildung wie auf die Unterstützung bei der Suche nach neuen Wegen des Lernens. Es versteht sich als Beitrag zur schrittweisen Verwirklichung eines „offenen europäischen Raumes im Bereich der Berufsbildung“ und fordert „neue Ansätze zur Entwicklung der Konzepte alternierender Aus- und Weiterbildung ... und des lebenslangen Lernens ...“ (Vademecum für das Programm Leonardo da Vinci, S. 4) Zugang und Angebot der allgemeinen wie auch der beruflichen Bildung sollen erweitert werden. Gefördert werden soll ein Konzept „der Persönlichkeitsentwicklung, der sozialen Kompetenz und des staatsbürgerlichen Verhaltens“. (Vademecum für das Programm Leonardo da Vinci S. 4) Das zum Programm vorliegende Vademecum betont insgesamt eine komplementäre Sicht allgemeiner und beruflicher Bildung, sowie die Bedeutung „lebenslangen Lernens“. Ein Schwerpunkt liegt in der Förderung offenen Lernens und des Fernunterrichtes. Bemerkenswert ist es, daß die Kritik an der bisherigen (Berufs)bildungspolitik der Europäischen Gemeinschaft (zu stark ökonomisch orientierte Vorgehensweise) aufgenommen wird. Allgemeine und berufliche Bildung sollen enger verknüpft werden und auch bisherige Qualifikationen und Arbeitsinhalte werden in Frage gestellt. Es wird davon gesprochen, Ziele wie Methoden der Berufsbildung sowie das entsprechende Umfeld neu zu bestimmen im Zusammenhang „mit möglichen Umgestaltungen der Formen der Arbeitsorganisation“.

„Die berufliche Erstausbildung, die berufliche Weiterbildung dürfen keine isolierte Abschnitte der Entwicklung des Individuums darstellen. Sie müssen in einer allgemeinen Konzeption der Berufsbildung als permanenten Prozeß verschmelzen, darauf abzielen, gleichzeitig die Persönlichkeitsentfaltung des einzelnen und seine berufliche Integration und Entwicklung zu sichern.“ (Aktionsprogramm berufliche Bildung, S. 5)

Die Nähe zu den Schlüsselqualifikationen und Grundfähigkeiten, zu denen insbesondere auch der BRU beitragen will, ist deutlich (vgl. Orientierungsrahmen 1991).

Der in der EU vorherrschende Bildungsbegriff

Auch wenn die Ausweitung des Bildungsverständnisses über eine Zentrierung auf „ökonomische“ Inhalte hinaus zu begrüßen ist, so scheint doch in den Diskussionen der EU weiterhin die flexibel ausgebildete, hoch qualifizierte, auf die Anforderungen des Binnenmarktes vorbereitete „Humanressource“ als Ziel bildungspolitischer Überlegungen zu dominieren. Dem stellt der BRU ein kritisches Potential in Form eines umfassenden Bildungsverständnisses entgegen, in dem auch die religiöse Dimension und die Frage nach Werten und Normen ihren Platz haben müssen. BRU nimmt in Spannung zu und gemeinsamer Verantwortung mit anderen Fächern seine spezifische Aufgabe bei der Vermittlung von europäischen Kompetenzen bzw. Schlüsselqualifikationen wahr. Im Unterschied zu schulischen Beiträgen, die sich auf das Herausbilden von Funktionalität, Kosten-Nutzen-Denken und Spezialistentum konzentrieren, steht im BRU die Würde jedes Menschen als Geschöpf Gottes im Mittelpunkt. Damit bietet der BRU gleichzeitig auch einen Maßstab an, von dem aus Leistung zu bewerten ist.

BRU als Beitrag zur umfassenden beruflichen Handlungskompetenz

Wenn es ein gemeinsames Ziel von Vertretern aus Wirtschaft, Handwerk, Staat und Kirche sowie Berufs- und Religionspädagogen ist, jungen Menschen eine zukunftsfähige Entwicklung von Kompetenz ermöglichen zu wollen, so muß eine entsprechende berufliche Handlungskompetenz auch Reflexion und Kommunikation über Probleme, Krisen und Herausforderungen ermöglichen, die im sozialen und persönlichen Bereich bestehen. (( Schweitzer; Boge/Weidinger; Gerber/Lang)

Ein öffentlicher RU erhält eine wichtige Funktion zur Umsetzung dieser zentralen Bildungsperspektiven. Er hat die Aufgabe, junge Menschen darin zu unterstützen, sich der ganzen Lebenswirklichkeit - einschließlich möglicher religiöser Erfahrungen - öffnen zu können. Die Wirklichkeit der Jugendlichen ist Ausgangspunkt und Gegenstand eines so verstandenen BRU. Gesellschaftliche Veränderungen und Bedingungen wie Individualisierung, Segmentierung, Pluriformität, Werterelativismus und Traditionsbrüche sind europaweit - in unterschiedlichen Ausprägungen - zu finden. Das pädagogische Wirken des BRU steht im Dienst der Persönlichkeitsentfaltung junger Menschen. Er kann damit zugleich Anstoß sein für die Humanisierung von Schule und Gesellschaft wie Impuls für Demokratisierung und Reform der Kirchen. Dazu gehört eine ökumenische und interreligiöse Orientierung. (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Hemel; Goßmann)
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